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 B 10: Neubau Gingen/Ost – Geislingen/Ost (Landkreis Göp-
pingen)  
 
Planungen schreiten weiter voran – Neuer Zeitplan sieht Ab-
schluss der Entwurfsplanung im Herbst 2024 vor 
 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) treibt die Neubauplanung der B 10 Gin-

gen/Ost – Geislingen/Ost weiter mit höchster Priorität voran. Dabei wirkt sich die Neu-

bewertung von naturschutzrechtlichen Belangen vor dem Hintergrund der Energie- 

und Klimawende in neu eingeführten Regelwerken, Gesetzen und Gerichtsentschei-

dungen aus. Die Fertigstellung des umfangreich überarbeiteten und aktualisierten pla-

nerischen Entwurfs, dem sogenannten RE-Vorentwurf, wird nach derzeitigem Stand 

frühestens im Herbst 2024 möglich sein.  

 

Seit der Bürgerinformationsveranstaltung 2022 wurden vom RPS unter anderem, 

auch bedingt durch Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern, die Gewässerplanung 

überarbeitet und die neuen Lärmschutzeinrichtungen, das neue Regenklärbecken so-

wie der geplante Geh- und Radweg im Rohrachtal Richtung Amstetten in die Planung 

eingearbeitet. Ergänzend muss nun auch den aktuellen und weitgehenderen gesell-

schaftlichen wie rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf Natur- und Klimaschutz 

Rechnung getragen werden. Deren Berücksichtigung ist Voraussetzung für die spä-

tere Genehmigung des Vorhabens. Für einen rechtssicheren Planfeststellungsbe-

schluss müssen die rechtlichen Verschärfungen sorgfältig geprüft und berücksichtigt 

werden. So sind die landschaftsplanerischen Unterlagen anzupassen und zu erwei-

tern. 

 

Wie bei anderen großen Infrastrukturprojekten hat dies auch Folgen für die Planung 

großer Straßenbauprojekte. 
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Gleichzeitig wirkt sich zunehmend auch der Mangel an Fachkräften bei großen Pro-

jekten aus. Daher können, mangels Kapazität auf Seiten von Fachplanungsbüros, er-

forderliche Gutachterleistungen nicht beauftragt werden oder die Bearbeitung verzö-

gert sich wegen Kapazitätsengpässen seitens der Fachgutachterinnen und Fachgut-

achter. Auch dies führt in Summe zu einer Verlängerung von Planungszeiten.  

 

Der zuletzt für den Neubau B 10 Gingen/Ost – Geislingen/Ost kommunizierte Zeitplan 

kann daher leider nicht mehr eingehalten werden. Um Prozesse und Abläufe mög-

lichst optimal zu steuern, wurde für die Planung der B 10 im Filstal behördenintern ein 

Projektsteuerer in das Planungsteam integriert. 

 

Der aktuellste Stand der technischen Planung ist auf der Projektseite unter www.rp-

stuttgart.de > Über Uns > Abteilungen > Abteilung 4 > Referat 44 - Planung > Aktuelle 

Planungen jederzeit einsehbar. 

 

 

Hinweis für die Pressevertreterinnen und -vertreter: 

Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle des Regierungspräsidiums Stuttgart un-

ter der Telefonnummer 0711/904-10002 oder per E-Mail an pressestelle@rps.bwl.de 

gerne zur Verfügung. 

 

 

Folgen Sie uns auch auf Facebook  

   https://www.facebook.com/rpstuttgart/ 
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